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stätigen. Auf der Grundlage des Wanderplanes sind von der 
Wanderkommission folgende Dokürfiente zu erarbeiten:

a) Flurkarte, die alle ständigen oder zeitweiligen Stand
orte von“ Bienenvölkern sowie Belegeinrichtungen ent
hält, mit besonderer Kennzeichnung der Standorte von 
Bienenvölkern, die einer Einschränkung unterliegen;

b) Informationssystem bei Pflanzenschutzmaßnahmen mit 
mindergefährlichen und bienengefährlichen Pflanzen
schutzmitteln ;

c) Maßnahmen zum Schutz der Bienen bei Ausnahmege
nehmigungen für Pflanzenschutzmaßnahmen.

(6) Nach Bestätigung des Wanderplanes werden den Bie- 
nenwirtschaftsbetrieben/Imkern die Genehmigungen zur 
Wanderung gemäß Abs. 1 erteilt und die Standkarten durch 
die Kreiswanderkommission zugeleitet.

(7) Die Genehmigung zur Wanderung gilt nur für den 
Blühzeitraum der beantragten Tracht und den zugewiesenen 
Wanderplatz. Eine vorzeitige Anwanderung oder spätere Ab
wanderung ist nicht zulässig, soweit nicht besondere vertrag
liche und von der Kreiswanderkommission bestätigte Rege
lungen zwischen Anbaubetrieb und Bienenwirtschaftsbetrieb/ 
Imker getroffen werden.

(8) Mit der Bestätigung des Wanderplanes gilt die Geneh
migung zur Wanderung gleichzeitig als Einfuhrgenehmigung 
gemäß § 5 der Vierten Durchführungsbestimmung zur Tier
seuchenverordnung — Veterinärhygienische Überwachung des 
Tierverkehrs —.

§ 6

(1) Die Genehmigung zur Wanderung darf nicht verweigert 
werden, solange die Trachtfläche nicht voll besetzt ist. Eine 
Trachtfläche gilt als voll besetzt, wenn

a) bei den auf Insektenbestäubung angewiesenen Kulturen 
die Trachtfläche mit der gemäß § 4 geforderten Anzahl 
von Bienenvölkern einschließlich der im Umkreis von 
500 m von Obstkulturen und 800 m von sonstigen Kul
turen vorhandenen Standbienenvölker

oder

b) in Naturtrachten die Trachtfläche mit einer auf der 
Grundlage von Erfahrungen festgelegten Anzahl von 
Bienenvölkern

besetzt ist.

(2) Ist eine Trachtfläche an dem beantragten Standort voll 
besetzt, so sind den Bienenwirtschaftsbetrieben/Imkern durch 
die Kreis- bzw. Bezirkswanderkommissionen andere un- oder 
nicht vollbesetzte Standorte entsprechend den im Territorium 
zum gleichen Zeitpunkt vorhandenen Trachtflächen vorzu
schlagen und die Anbaubetriebe davon zu informieren.

(3) Für jede Umsetzung, auch innerhalb der Kreisgrenzen 
oder auf Flächen des eigenen Betriebes, ist durch den Bie
nenwirtschaftsbetrieb die vorherige Zustimmung des zustän
digen Kreistierarztes einzuholen. Die Bienenwirtschaftsbe
triebe haben innerbetriebliche Wanderpläne zu erarbeiten 
und diese der Kreiswanderkommission bis zum 1. Februar 
jeden Jahres zu übergeben. Auf deren Grundlage werden die 
Standkarten ausgegeben.

(4) Bienenvölker von Betriebsangehörigen der Anbaube
triebe können bevorzugt auf Betriebsflächen, einschließlich 
der von Anbaubetrieben der eigenen Kooperation der LPG 
und VEG bewirtschafteten Flächen, eingesetzt werden. Die 
Entscheidung darüber trifft die Kreiswanderkommission.

(5) Bienenwirtschaftsbetriebe/Imker, die bereits mehrmals 
hintereinander denselben Standort oder eine bestimmte Kul
tur- bzw. Naturtracht eines Anbaubetriebes angewandert ha
ben, erhalten bevorzugt für diesen Standort oder diese Kul
tur- bzw. Naturtracht im Folgejahr Genehmigungen zur 
Wanderung gemäß § 5 Abs. 6.

(6) Eine Genehmigung zur Wanderung kann durch die 
Kreiswanderkommissionen verweigert werden, wenn

a) die Bestimmungen gemäß §5 Absätze 1, 2 und 3 sowie 
die Bestimmungen der Tierseuchenverordnung vom 
11. August 1971 (GBl. II Nr. 64 S. 557) und der dazu er
lassenen Weisungen nicht eingehalten werden,

b) ein planmäßiger Auf- und Ausbau von Bienenwirt
schaftsbetrieben im Territorium bzw. eine starke Ver
mehrung der Standbienenvölker im Flugbereich ortsan
sässiger Bienenwirtschaftsbetriebe/Imker erfolgt,

c) das Auftreten von Bienenseuchen, Parasitosen oder an
deren besonderen Gefahren für die Bienenvölker oder 
das Auftreten von besonders gefährlichen Pflanzen
krankheiten und -Schädlingen in Kulturpflanzen- und 
Nutzpflanzenbeständen es erforderlich macht. Durch die 
Bezirkswanderkommissionen sind in diesem Falle Aus
weichmöglichkeiten zu vermitteln.

(7) In den Fällen gemäß Abs. 6 Buchstaben b und c können 
die Kreiswanderkommissionen die-Genehmigungen zur Wan
derung widerrufen.

(8) Die Kreiswanderkommissionen haben Kontrollen zur 
Einhaltung der bestätigten Wanderpläne durchzuführen.
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Die Anbaubetriebe haben mit den Bienenwirtschaftsbetrie- 
ben/Imkern über den Bestäubungseinsatz gemäß § 2 Abs. 2 
und auf der Grundlage des bestätigten Wanderplanes gemäß 
§ 5 Abs. 6 Verträge gemäß Anlage 1 abzuschließen und der 
Kreiswanderkommission ein Exemplar davon zuzustellen. 
Mehrere Imker, deren Bienenvölker gemeinsam wandern 
(nachfolgend Wandergemeinschaft genannt), haben für den 
Abschluß des Vertrages und die notwendige Zusammenarbeit 
mit dem Anbaubetrieb einen Vertreter zu bevollmächtigen. 
Die Leiter der Anbaubetriebe haben ihrerseits einen Mitar
beiter zu beauftragen, der die notwendigen Abstimmungen 
mit den Bienenwirtschaftsbetrieben/Imkern und Wanderge
meinschaften vornimmt (Standorte, Schlagverantwortlich-
keit, Kontrollvereinbarungen u. a.).

§8

(1) Für den Bestäubungseinsatz sind durch den Anbaube
trieb an den Bienenwirtschaftsbetrieb/Imker folgende Ver
gütungen zu zahlen:

M/Bienenvolk 
für die Dauer der Vollblüte 
(bei Obstkulturen 
mindestens 5 Tage)

a) Raps, Rübsen und Arten
bastarde, Senf, Ölrettich, 
Phacelia

5,-

b) Weißklee 20,-
c) Rotklee, Luzerne 15,- bis 30,- 

in Abhängigkeit 
von der Qualität 
der Bienenvölker 
gemäß Anlage 2 Ziff. 2

d) Gurken 25,-
e) Steinobst 25,-
f) Beerenobst (Strauch- und 

Erdbeeren)
30,-

g) Kernobst 30,— bis 120,— in Abhängig
keit von der Qualität der 
Bienenvölker und der 
Dauer des Einsatzes gemäß 
Anlage 2 Ziff. 1
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